
Von der Gesetzgebung zur 
Implementierung

Elektronische Pflichtbearbeitung an 
der

ULB Sachsen-Anhalt Halle
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Gesetzliche Grundlagen
• Geburtsstunde des halleschen Pflichtexemplars: 28. 

Dezember 1824 mit der „Allerhöchsten 
Kabinettsorder…über einige nähere die Zensur 
betreffende Bestimmungen“ des preußischen Königs 
Friedrich Wilhelm III.

• Verpflichtung der Verleger, zusätzlich zur Ablieferung an 
die Berliner Bibliothek je ein Exemplar seiner 
Verlagsartikel „an die Bibliothek der Universität 
derjenigen Provinz, in welcher der Verleger wohnt, 
unentgeltlich einzusenden.“

• Bestätigung durch „Gesetz über die Presse“ vom 12. Mai 
1851, § 6

2



Historischer Geltungsbereich
• Provinz Sachsen bis 1945: preußische Provinz zwischen 

Königreich Hannover und Königreich Sachsen: 
bestehend aus Herzogtum Magdeburg, Altmark, Halle-
Merseburg, Teilen von Thüringen: Erfurt, Nordhausen, 
Mühlhausen, Heiligenstadt, Bad-Langensalza, Suhl, 
Teilen von Sachsen: Wittenberg, Eilenburg, Torgau, 
Delitzsch.

• Territoriale Neugliederung nach dem 2. Weltkrieg : mit 
der Bildung der Provinz Sachsen-Anhalt Verlust der 
thüringischen und sächsischen Gebiete (bis auf 
Wittenberg) – Hinzugewinn der anhaltinischen 
Landesteile Dessau, Köthen, Bernburg.
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Gesetzliche Grundlagen 
1945 -1991

• Herbst 1946: SMAD-Befehl Nr. 262 v. 2. September 1946 [Verordnungsblatt 
für die Provinz Sachsen 2 (1946), Nr. 37 v. 7. September 1946, S. 402]: 
vorübergehend mussten die Druckwerke der gesamten russischen 
Besatzungszone auch an die UB Halle in einem Exemplar geliefert werden 
(gegen Entgelt)

• Ab Dezember 1946: SMAD-Befehl Nr. 356 v. 24. Dezember [Gesetzblatt 
der Provinz Sachsen-Anhalt. T.1. (1947), Nr. 1 v. 4. Januar 1947, S. 4-5]: 
Beschränkung der kostenlosen Pflichtabgabe wieder auf die Provinz 
Sachsen.

• Seit 1948 ist die UB Halle Landesbibliothek von Sachsen-Anhalt. Das 
Pflichtexemplar für die 1952 gegründeten Bezirke Magdeburg und Halle 
verblieb bei der halleschen Bibliothek [vgl. Anordnung über die Ablieferung 
von Pflichtexemplaren vom 4. Juli 1960. Gesetzblatt der DDR. T.1. (1960) 
Nr. 41 vom 22. Juli 1960, S. 423-424].
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Gesetzliche Grundlagen ab 1991

• Pressegesetz für das Land Sachsen-Anhalt 
(Landespressegesetz) vom 14. August 1991, zuletzt 
geändert durch das Gesetz vom 18.11.2005 und der 
Verordnung über die Durchführung der 
Ablieferungspflicht von Druckwerken §2 vom 12. Juni 
1996
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Gesetzliche Grundlagen ab 2010

ist der § 11 des Pressegesetzes für das Land Sachsen-
Anhalt vom 26. April 2010, wonach die ULB die 
konventionellen Pflichtexemplare der Druck- und 
Verlagsproduktion Sachsen-Anhalts sammelt, erschließt, 
archiviert und der Öffentlichkeit bereitstellt.
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GVBl. LSA Nr. 28/2010, ausgegeben am 27.12. 2010
Verordnung über die Durchführung der Ablieferungspflicht 
von  Druckwerken und digitalen Publikationen vom 17. 
Dezember 2010

….. wird verordnet :

§ 1 Ablieferungspflicht

(1) Die Ablieferung von Druckwerken und digitalen 
Publikationen gemäß § 11 Abs. 1 und Abs. 6 Satz 1 des 
Landespressegesetzes in
der am  20. März 2010 geltenden Fassung hat von den 
Ablieferungspflichtigen (Verlegern, Druckern oder sonstigen 
Herstellern) unaufgefordert zu erfolgen.
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MBl. LSA  Nr. 3/2011 vom 7.2.2011

Beschluss der Landesregierung über die Abgabe amtlicher 
Veröffentlichungen
an öffentliche Bibliotheken

…..
Sofern die Veröffentlichung in elektronischer Form erscheint, erfolgt die 
Abgabe entsprechend § 11 Abs.6 Satz 1 des Landespressegesetzes in der am 
20. März 2010 geltenden Fassung. Diese kann auch in einem unentgeltlichen
Zugriff auf die Speichermedien erfolgen. Mit der Abgabe in elektronischer 
Form räumt die abgebende Stelle der sammelnden Bibliothek das Recht ein,
die Daten zu speichern, zu vervielfältigen und zu verändern, soweit dies zur 
dauerhaften Archivierung notwendig ist. Damit ist zugleich das Recht 
verbunden, die Daten öffentlich zugänglich zu machen, sofern der 
Herausgeber dies nicht ausdrücklich einschränkt oder  untersagt.
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Sammelrichtlinien der Universitäts- und Landesbibliothek
für Publikationen

Gesammelt werden 
• Publikationen von öffentlichem  Interesse, herausgegeben von        

Unternehmen und Institutionen
• Publikationen von Kreisen, Gemeinden oder Gemeindeverbänden
• Online-Akzidenzen in Form von Darstellungen zur Geschichte  von  

Institutionen oder öffentlichen Verbänden oder Vereinen
• Online-Zeitungen und Zeitschriften
• E-Books
• Kartographische Werke
• Musikalien (Noten)
• Parallel erscheinende Netzpublikationen : hier Preprints und Postprints,    

die sich von  der endgültigen Version unterscheiden und 
Veröffentlichungen zu einem körperlichen Medienwerk

Filmwerke, Rundfunkproduktionen, Audiodateien und Websites werden nicht 
gesammelt.
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Öffentliche  Zugangsmöglichkeiten der 
Netzpublikationen

Die Urheber oder Herausgeber der Netzpublikationen können die Form des 
öffentlichen Zugangs festlegen :
• Unbeschränkte Veröffentlichung im Internet
• Eingeschränkte Veröffentlichung im Netz der Martin-Luther-Universität
• Eingeschränkte Veröffentlichung im Netz der ULB Sachsen-Anhalt
• Eingeschränkte Veröffentlichung auf ausgewählten Rechnern

Anlieferungsmöglichkeiten

• Lieferung der Netzpublikation als PDF-Dokument per E-Mail an die ULB 
unter Angabe des Verbreitungsrechts

• Information per E-Mail mit der Angabe der URL der Netzpublikation zum 
Abholen durch die ULB
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Software
Seit 2009 wird zur Bearbeitung, Verwaltung und 
Präsentation elektronischer Pflichtdokumente das 
Produkt „Visual Library“ der Firma 
Semantics GmbH eingesetzt.
Alle Publikationen stehen kostenlos zur Verfügung.
Sie sind im Online-Katalog OPAC der ULB 
nachgewiesen.
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Ablagesysteme

Ein Archiv- und Backupsystem am Rechenzentrum der 
Universität dient der Langzeitspeicherung und der 
Aufbewahrung einer Sicherheitskopie.
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Geschäftsgang

Ermittlung der einschlägigen Netzpublikationen 
entsprechend der Richtlinien als Kriterium für die 
Auswahl der Publikationen
• durch Mitarbeiter der Bibliothek 

(Pflichtexemplarstelle, Fachreferenten, 
Regionalbibliographie);

• durch pauschale Anschreiben an 87 Verlage und 
Institutionen des Landes

13



Geschäftsgang elektronische Pflichtexemplare

• Hochladen in Visual Library (VL), Anlegen eines Derivats, Eintragen der 
Verbreitungsrechte

• Automatische Erzeugung eines URN in VL, Überprüfung der 
Dokumentgröße

• Katalogisierungsbutton VL, Titelaufnahme im GVK
• Sacherschließung durch Fachreferenten (DDC bis 3. Ebene)
• Freigabe der Daten in VL
• Abgleich von GVK und VL über den URN
• Übertragung der Metadaten aus dem GVK auf den VL-Server
• Neuzugänge
• Anzeige für den Nutzer
• Verzeichnung des elektronischen Pflichtexemplars im ACQ (PICA)
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !
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